
 
STADT EMMERICH AM RHEIN

D E R  B Ü R GE R ME I S T E R

 
 
 

Niederschrift 

zur 16. Sitzung 
 des Haupt- und Finanzausschusses 

am 22.03.2022 
um 18:00 Uhr im in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein,  

Paaltjessteege 1, 46446 Emmerich am Rhein 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

I. Öffentlich 
 
 
 1     Einwohnerfragestunde 
 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschriften vom 08.02.2022 und 

22.02.2022 
 
 3   04 - 17 0586/2022 Freiwilliger Zuschuss für Kindertageseinrichtungen in Träger-

schaft eines Vereins 
 
 4   04 - 17 0587/2022 Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt 

Emmerich am Rhein 
 
 5   05 - 17 0580/2022 Erneute Offenlage Bebauungsplanverfahren 3. Änderung EL 

19/3 - Eltener Feld -; 
hier: 1) Bericht zu den Beteiligungen der Öffentlichkeit und der 
Behörden gemäß §§ 3 Abs. 1 
            und 4 Abs. 1 BauGB sowie §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB          2) Satzungsbeschluss 

 
 6   05 - 17 0595/2022 Planfeststellungsverfahren nach § 17 FStrG i. V. m. §§ 73, 76 FF 

VwVfG NRW für den Neubau der B 8n im Zuge der Beseitigung 
des Bahnübergangs (ABS 46/2) "Emmericher Straße", in Em-
merich-Elten; 
hier: Stellungnahme der Stadt Emmerich am Rhein 

 
 7   05 - 17 0596/2022 Planfeststellungsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahnge-

setz (AEG) für den 3-gleisigen Ausbau der Strecke "ABS 46/2 
Grenze D/NL - Emmerich - Oberhausen", Planfeststellungsab-
schnitt (FA) 3.4 Emmerich Anhörungsverfahren, 1. Deckblatt; 
hier: Stellungnahme der Stadt Emmerich am Rhein 

 
 8   06 - 17 0594/2022 Ordnungsbehördliche Verordnung zur Freigabe zweier verkaufs-

offener Sonntage am 27. März 2022 und am 4. Dezember 2022 
 
 9   02 - 17 0605/2022 Entscheidung nach § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen;  
hier: Straßenbeleuchtungskosten 
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 10     Mitteilungen und Anfragen 
 
 11     Einwohnerfragestunde 
 
 
 
 
Anwesend sind: 

Vorsitzender 

Herr Peter Hinze  

Mitglieder CDU 

Frau Sandra Bongers  
Herr Botho Brouwer  
Herr Gerhard Gertsen  
Herr Albert Jansen  
Herr Tim Krebber  
Frau Irmgard Kulka  
Herr Sigmar Peters  
Herr Dr. Matthias Reintjes  

Mitglieder SPD 

Herr Dieter Baars  
Frau Elisabeth Braun  
Herr Ludger Gerritschen  
Herr Daniel Klösters  
Herr Arno Rudolph  
Frau Elke Trüpschuch  

Mitglieder GRÜNE 

Frau Birgit Bißeling  
Frau Sabine Siebers  

Mitglieder BGE 

Herr Joachim Sigmund  
Herr Jörn Bartels als Vertreter für Mitglied Tepaß 
Herr Steffen Straver  

Mitglieder AfD 

Herr Christoph Kukulies  

von der Verwaltung 

Herr Dr. Stefan Wachs Erster Beigeordneter 
Frau Ulrike Büker Stadtkämmerin 
Herr Phillip Bongers  
Frau Martina Lebbing  
Frau Michelle Kruse Schriftführerin 
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Der Vorsitzende eröffnet die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 
18:00 Uhr.  
Er begrüßt die Damen und Herren des Ausschusses, die Vertreter der Verwaltung und die 
Vertreter der örtlichen Presse. 
 
 
 

I. Öffentlich 
 
 
1. Einwohnerfragestunde 
  

Es sind keine Einwohner/innen anwesend.  
 
 
2. Feststellung der Sitzungsniederschriften vom 08.02.2022 und 22.02.2022 
  

Gegen die gem. § 21 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Rat und die Aus-
schüsse zur Feststellung vorgelegten Niederschriften werden keine Einwände 
erhoben. Sie werden vom Vorsitzenden, sowie der Schriftführerin unterzeichnet.  

 
 
3. Freiwilliger Zuschuss für Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft eines 

Vereins 
Vorlage: 04 - 17 0586/2022 

  
Über den Antrag von Mitglied Dr. Reintjes, gemäß Vorlage zu beschließen, lässt 
der Vorsitzende abstimmen.  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat beschließt für Kindertageseinrichtungen in Emmerich am Rhein, die sich 
in Trägerschaft eines Vereins befinden, den Trägeranteil an den Betriebskosten 
bis zu einem Eigenanteil von 1 % ab dem Kindergartenjahr 2021/ 22 zu über-
nehmen. 
 
Stimmen dafür 21  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
 
4. Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Emmerich am 

Rhein 
Vorlage: 04 - 17 0587/2022 

  
Mitglied Dr. Reintjes trägt im Namen der CDU-Fraktion vor, dass diese die Fort-
schreibung des Kinder- und Jugendförderplanes ablehnen werde. Grund hierfür 
seien fehlende Haushaltsmittel - aufgrund der Haushaltskonsolidierung - für die 
Errichtung einer Zweiten Jugendeinrichtung, welche ein wesentlicher Bestandteil 
des Kinder- und Jugendförderplanes sei. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorgetragen werden, lässt der Vorsitzende 
über den Beschlussvorschlag gemäß Vorlage abstimmen. 
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Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt den Kinder- und Jugendförder-
plan für die Ratsperiode 2022-2025. 
 
Stimmen dafür 12  Stimmen dagegen 9  Enthaltungen 0   

 
 
5. Erneute Offenlage Bebauungsplanverfahren 3. Änderung EL 19/3 - Eltener 

Feld -; 
hier: 1) Bericht zu den Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden      
         gemäß §§ 3 Abs. 1 
         und 4 Abs. 1 BauGB sowie §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB           
         2) Satzungsbeschluss 
Vorlage: 05 - 17 0580/2022 

  
Da keine Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt vorgetragen werden, 
lässt der Vorsitzende über den Beschlussvorschlag gemäß Vorlage abstimmen.  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Zu 1)  
I. Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 
I.a) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zur 
Anwohnerbeteiligung mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen wurde. 
I.b) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zur 
Anwohnerbeteiligung mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen wurde. 
 
II. Ergebnisse der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB  
 
II.a)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung der 
straßenbaulichen Anforderungen mit den Ausführungen der Verwaltung abgewo-
gen wurde. 
 
II.b.1)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung 
zum Naturschutz mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen und entspro-
chen wurde. 
 
II.b.2) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung 
zum Artenschutz mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde.  
 
II.b.3) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung 
zum Immissionsschutz mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde.  
 
II.b.4) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zu 
Gesundheitsangelegenheiten mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen 
wurde.  
 
 
II.c) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zum Abfluss von Schutz- und Regenwasser mit den Ausführungen der Verwal-
tung entsprochen wurde.  
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II.d.1)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zum Verkehr mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde. 
 
II.d.2)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zum Luftverkehr mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde. 
 
II.d.3)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zur ländlichen Entwicklung und dem Umgang mit dem Boden mit den Ausführun-
gen der Verwaltung entsprochen wurde. 
 
II.d.4)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zur 
Beteiligung der Denkmalämter mit den Ausführungen der Verwaltung entspro-
chen wurde. 
  
II.d.5)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung 
zum Landschafts- und Naturschutz mit den Ausführungen der Verwaltung ent-
sprochen wurde. 
 
II.d.6)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zur 
Beteiligung der Abfallwirtschaft mit den Ausführungen der Verwaltung entspro-
chen wurde. 
 
II.d.7) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zum Immissionsschutz mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde. 
 
II.d.8)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung 
zum Gewässerschutz mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde. 
 
 
II.e)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zu Telekommunikationsleitungen mit den Ausführungen der Verwaltung entspro-
chen wurde. 
 
II.f)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zur Gas-, Wasser- und Stromversorgung mit den Ausführungen der Verwaltung 
entsprochen wurde. 
 
II.g)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zur Kampfmittelbeseitigung mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen 
wurde. 
 
II.h)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zum Straßenbau mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde. 
 
II.i)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zur Gas-, Wasser- und Stromversorgung mit den Ausführungen der Verwaltung 
entsprochen wurde. 
 
II.j)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zur Gasfernleitung mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde. 
 
II.k)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zu 
Telekommunikationsleitungen mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen 
wurde. 
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II.l)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zur Breitband-Glasfaserinfrastruktur mit den Ausführungen der Verwaltung ent-
sprochen wurde. 
 
II.m)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zu 
Telekommunikationsleitungen mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen 
wurde. 
 
II.n1)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zu 
Abgrenzungen von öffentlichen und privaten Flächen mit den Ausführungen der 
Verwaltung entsprochen wurde. 
 
II.n2) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zur 
Geschossigkeit mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen und entspro-
chen. 
 
III. Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 
III.a)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zur 
Anwohnerbeteiligung mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen wurde. 
 
 
IV. Ergebnisse der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
IV.a)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung der 
straßenbaulichen Anforderungen mit den Ausführungen der Verwaltung abgewo-
gen wurde. 
 
IV.b.1)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anre-
gung zum Naturschutz mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen und 
entsprochen wurde. 
 
IV.b.2) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung 
zum Wasserschutz mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde.  
 
IV.b.3) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung 
zum Immissionsschutz mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde.  
 
IV.b.4) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zu 
Gesundheitsangelegenheiten mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen 
wurde.  
 
IV.c) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zum Abfluss von Schutz- und Regenwasser mit den Ausführungen der Verwal-
tung entsprochen wurde.  
 
IV.d.1)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anre-
gungen zum Verkehr mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde. 
 
IV.d.2)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anre-
gungen zum Luftverkehr mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wur-
de. 
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IV.d.3)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anre-
gungen zur ländlichen Entwicklung und dem Umgang mit dem Boden mit den 
Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde. 
 
IV.d.4)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anre-
gung zur Beteiligung der Denkmalämter mit den Ausführungen der Verwaltung 
entsprochen wurde. 
  
IV.d.5)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anre-
gung zum Landschafts- und Naturschutz mit den Ausführungen der Verwaltung 
entsprochen wurde. 
 
IV.d.6)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anre-
gung zur Beteiligung der Abfallwirtschaft mit den Ausführungen der Verwaltung 
entsprochen wurde. 
 
IV.d.7) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zum Immissionsschutz mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde. 
 
IV.d.8)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anre-
gung zum Gewässerschutz mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen 
wurde. 
 
IV.e)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zu Telekommunikationsleitungen mit den Ausführungen der Verwaltung entspro-
chen wurde. 
 
IV.f)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zum Straßenbau mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen und entspro-
chen wurde. 
 
IV.g)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zur Gas-, Wasser- und Stromversorgung mit den Ausführungen der Verwaltung 
entsprochen wurde. 
 
IV.h)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen 
zur Gasfernleitung mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde. 
 
IV.i)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zu 
Telekommunikationsleitungen mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen 
wurde. 
 
IV.j)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zu 
Telekommunikationsleitungen mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen 
wurde. 
 
IV.k)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zu 
brandschutztechnischen Anforderungen mit den Ausführungen der Verwaltung 
entsprochen wurde. 
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V. Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB im Sin-
ne des §4a  

 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Stel-
lungnahmen eingegangen. 
 
VI. Ergebnisse der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB im Sinne des 

§4a  
 
VI.a.1)  Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anre-
gung zum Naturschutz mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen und 
entsprochen wurde. 
 
VI.a.2) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung 
zum Immissionsschutz mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen wurde.  
 
VI.a.3) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung zu 
Gesundheitsangelegenheiten mit den Ausführungen der Verwaltung entsprochen 
wurde.  
 
 
Zu 2) 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt den Entwurf der 3. Änderung 
des Bebauungsplans E19/2 -Eltener Feld- gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung. 
 
Stimmen dafür 21  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
 
6. Planfeststellungsverfahren nach § 17 FStrG i. V. m. §§ 73, 76 FF VwVfG 

NRW für den Neubau der B 8n im Zuge der Beseitigung des Bahnübergangs 
(ABS 46/2) "Emmericher Straße", in Emmerich-Elten; 
hier: Stellungnahme der Stadt Emmerich am Rhein 
Vorlage: 05 - 17 0595/2022 

  
Über den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen, lässt der Vorsitzende abstim-
men.  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, die der Anlage zu entnehmen-
de Stellungnahme der Stadt Emmerich am Rhein im Planfeststellungsverfahren 
zum Erörterungstermin als Online-Konsultation abzugeben. 
 
Stimmen dafür 21  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   
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7. Planfeststellungsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

für den 3-gleisigen Ausbau der Strecke "ABS 46/2 Grenze D/NL - Emmerich 
- Oberhausen", Planfeststellungsabschnitt (FA) 3.4 Emmerich Anhörungs-
verfahren, 1. Deckblatt; 
hier: Stellungnahme der Stadt Emmerich am Rhein 
Vorlage: 05 - 17 0596/2022 

  
Zu diesem Tagesordnungspunkt werden keine Wortmeldungen vorgetragen. 
Der Vorsitzende lässt über den Beschlussvorschlag gemäß Vorlage abstimmen.  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, die der Anlage zu entnehmen-
de Stellungnahme der Stadt Emmerich am Rhein im Planfeststellungsverfahren 
abzugeben. 
 
Stimmen dafür 21  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
 
8. Ordnungsbehördliche Verordnung zur Freigabe zweier verkaufsoffener 

Sonntage am 27. März 2022 und am 4. Dezember 2022 
Vorlage: 06 - 17 0594/2022 

  
Der Erste Beigeordnete Herr Dr. Wachs bittet darum, das in der Anlage zur Ord-
nungsbehördlichen Verordnung (A 2) befindliche Datum zu streichen. 
Dies wird von den Mitgliedern des Ausschusses zur Kenntnis genommen. 
 
Der Vorsitzende lässt über den Antrag, gemäß Vorlage zu beschließen, abstim-
men.  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt den Erlass der beigefügten 
Ordnungsbehördlichen Verordnung (Anlage 2) zur Freigabe zweier verkaufsoffe-
ner Sonntage am 27. März 2022 sowie am 04.12.2022 im Innenstadtbereich der 
Stadt Emmerich am Rhein 
 
Stimmen dafür 21  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
 
9. Entscheidung nach § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land  

Nordrhein-Westfalen;  
hier: Straßenbeleuchtungskosten 
Vorlage: 02 - 17 0605/2022 

  
Der Erste Beigeordnete Herr Dr. Wachs teilt auf Nachfrage des Mitgliedes Bartels 
mit, dass - ähnlich wie bei Privatkunden der Stadtwerke Emmerich - auch bei der 
Stadt Emmerich am Rhein die steigenden Energiekosten zu spüren sein werden. 
Des Weiteren informiert er darüber, dass der Ausbau bzw. der Wechsel auf LED-
Beleuchtung in Arbeit sei. 
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Mitglied Siebers trägt vor, dass sie die Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung 
begrüßen würde; insbesondere im Hinblick auf die Kostenersparnis. 
Der Vorsitzende sichert zu, diese Anregung mitzunehmen.  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein stimmt einem Mehraufwand / einer Mehr-
auszahlung in Höhe von 90.000 Euro zu und stellt diese Mittel bereit. 
 
Stimmen dafür 21  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
 
10. Mitteilungen und Anfragen 
  

Mitteilungen und Anfragen werden nicht vorgetragen.  
 
 
11. Einwohnerfragestunde 
  

Es sind keine Einwohner/innen anwesend.  
 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 
18:06 Uhr, nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen.  
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 12. April 2022 
 
 
 
 
Peter Hinze  
Vorsitzender 
 
 
 
 
Michelle Kruse  
Schriftführerin 


